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EDITORIAL

 Naturschutz ist eine ziemlich 
komplexe Angelegenheit, in der 
immer wieder versucht wird, den 
Mainstream zu bestimmen, über 
den heiligen Gral zu wachen. Die 
ÖVP-Politikerin Frau Mag.a Gut-
schi beschied in einem langen 
Interview in den Salzburger Nach-
richten vom 14. Juli 2022, dass 
uns Extremstandpunkte nicht 
weiterhelfen. Das macht dann be-
sonders neugierig, wenn jemand, 
der als Mitglied der Salzburger 
Landesregierung u. a. für die Na-
turschutzagenden zuständig ist, 
solches formuliert. Militante Hal-
tungen – wir leben ja in einer Zeit, 

in der friedliche Länder militanten 
Nachbarn zum Opfer fallen, also 
passt das Vokabel wohl – wer-
den von ihr ausgemacht, wenn 
infrage gestellt wird, was andere 
mit Natur und Landschaft an-
stellen wollen. Frau Landesrätin 
Gutschi hat die Projekte zur Nut-
zung der Wind-Energie gemeint, 
in das Schema passt aber wohl 
auch das Projekt für ein Was-
serkraftwerk in Stegenwald. Der 
Vernichtungsfeldzug gegen ver-
bliebene Ökosystemtypen, wie er 
z.B. durch das Kraftwerk an der 
mittleren Salzach passieren soll, 
soll wahrscheinlich nur friedli-
che Prozessionen und Schweige-
märsche auslösen dürfen, aber 
keine ernsthafte Debatte, keinen 
Widerspruch? Ist es tatsächlich 
militant, wenn man Bedenken 
formuliert (ob sie nun berechtigt 
oder weniger berechtigt sind)? 
Ist es der Traum der von uns als 
zuständig gesehenen Landesrä-
tin, ein Volk von Jasagern und 
Abnickern zu erziehen? Will sie 
einen Duckmäuserstaat wie in 
den Tagen von Metternich an-
streben? Und dabei immer noch 
offen und unbestimmt lassen, 
wie eigentlich ihr eigenes Bild 
von Naturschutz aussieht: kantig 
oder stromlinienförmig? 

Kann man jemanden, der gar 
keine breiten Debatten zulassen 
will und auch keine anstößt, tat-
sächlich als Naturschutzpolitike-
rin sehen?

 Ich denke, auch die Almbau-
ern in den Tauerntälern hätten 
gerne jemanden zur Seite, der 
ernsthaft Positionen des Natur-
schutzes, des Nationalparkes 
oder des Schutzes bäuerlicher 
Kulturlandschaften in die Diskus-
sion einbringt, an dem sich die 
Planer zu orientieren haben, und 
nicht  jemanden, der mit der Aus-
sage „Extremstandpunkte helfen 
uns nicht weiter!“ auch ihnen nur 
Sterbehilfe anbietet. 

Kann man Landesrätin Gutschi auch als 
Naturschutzpolitikerin sehen?

Winfrid Herbst
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Landesrätin Daniela Gutschi
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EDITORIAL

OSR Hannes Maringer verstorben
Nach einem erfüllten Leben ist Hannes Maringer kurz nach seinem 
90. Geburtstag verstorben. Er war Ehrenbürger der Marktgemeinde 
Mattsee, Hauptschuldirektor i. R., langjähriger Gemeindevertreter 
und Obmann des Verkehrsvereines, Mitglied des Pfarrgemeinderates 
und Obmann des Bauausschusses der Pfarre, Gründer und Leiter 
der Volkshochschule und des Katholischen Bildungswerkes, Vorstands-
mitglied des Christlichen Landeslehrervereines, Träger zahlreicher 
Auszeichnungen von Kirche, Republik, Land und Vereinen – und 
aus unserer Sicht höchst bedeutungsvoll: Hannes Maringer war von 
1965 bis 1982 eifriger Geschäftsführer des Naturschutzbundes Salz-
burg. „Unermüdlich“ ist wohl die Eigenschaft, mit der man ihn am 
besten beschreiben kann. Mitglieder für uns werben, Finanzierungen 
auftreiben, Gespräche führen, Projekte umsetzen hat er mit einer 
unglaublichen Begeisterung und Ausdauer betrieben. Darunter fallen 
auch die intensiven Bemühungen um die Schaffung des Naturparks 
Buchberg. Letztendlich konnte der Naturschutzbund unter seiner 
Regie den Gipfelbereich erwerben und einen der schönsten Plätze des 
Trumer Seenlandes unverbaut und frei zugänglich erhalten. Am 23. 
Juni 2022 ist  Hannes Maringer – jahrelang von seiner Frau Erika 
liebevoll betreut – verstorben. Wir sind dankbar für seinen unschätz-
baren Einsatz für die Natur in unserem Land und werden Hannes 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Bläst jetzt auch Landeshauptmann 
Haslauer zum Halali auf die LUA?

 In die ständigen Attacken von 
LR Gutschi und LR Schwaiger 
gegen die segensreiche Institution 
der Landesumweltanwaltschaft 
stimmt zunehmend auch der Lan-
deshauptmann ein. In den Salz-
burger Nachrichten vom 1. 9. 2022 
äußert er „völliges Unverständnis“ 
über die Revision der Landesum-
weltanwaltschaft gegen ein Urteil 
des Landesverwaltungsgerichtes.  
Zu Recht kann man wohl auch die 
Meinung vertreten, das Landesver-
waltungsgericht hätte das öffent-
liche Interesse an der Erhaltung 
eines selten gewordenen Lebens-
raumes nicht ausreichend mit dem 
(unstillbaren) öffentlichen Inter-

esse an der Versorgung mit Ener-
gie abgewogen. Zu wertvoll sind 
die letzten Reste einer Fließstre-
cke an der mittleren Salzach. Iro-
nischerweise verdankt die (damals 
noch „Anwaltschaft für Ökologie 
und Landschaftsschutz genannte) 
Salzburger Umweltanwaltschaft 
ihre Geburt einem weitsichtigen 
Altlandeshauptmann, nämlich Dr. 
Wilfried Haslauer sen. Soll das 
„Erbe Umweltanwaltschaft“ aus 
kurzsichtigen und einseitigen In-
teressen ausgedient haben?

 Wir leben in einer multiplen und 
von uns selbst mit verursachten 
Krise, die beileibe nicht nur un-
sere gewohnte Energieversorgung 
betrifft, sondern sich durch Arten-
sterben, Bodenverluste und Klima-

wandel zu unglaublicher Dramatik 
auswächst. Es ist geradezu Pflicht, 
der Politik Fakten und den demo-
kratisch möglichen Widerstand 
entgegensetzen. Der Weg der Um-
weltanwaltschaft ist unbequem 
und hindernisreich. Wir hoffen, 
dass trotz des politischen Druckes 
nicht davon abgewichen wird. Die 
Menschen dieses Landes und die 
Vielfalt unserer Heimat werden es 
– zumindest langfristig – zu würdi-
gen wissen.

Winfrid Herbst, Vorsitzender 

1)  „Extremstandpunkte helfen uns nicht 
weiter.“ Naturschutz werde in vielerlei 
Hinsicht instrumentalisiert, um Dinge zu 
verhindern oder in ein bestimmtes Licht 
zu rücken, kritisiert die Landesrätin.
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TIER-GIPFEL

Im Mai 2022 traf sich die Salzburger Landesregierung zu einem sogenannten „Tier-Gipfel“ und beriet dabei über 
das Wohl und Wehe einiger Tierarten. Der Naturschutzbund nahm dies zum Anlass, den Politikerinnen und Poli-
tikern vorab ein paar Informationen zu übermitteln, und ersuchte um entsprechende Berücksichtigung unserer 
Hinweise und Forderungen. Hier ein Auszug betreffend einige Vogelarten:

Naturschutzbund 
zum Tier-Gipfel 
der Landesregierung

Eichelhäher 
 Der Naturschutzbund Salzburg 
fordert die vollkommene Schonung 
für Eichelhäher. Dieser Vogel ist als 
„Gärtner des Waldes“ wichtig für die 
Verbreitung der Eiche und damit für 
die Schaffung klimafitter Wälder! 
Die Reduktion der Eichelhäher-Po-
pulation ist ökologisch und öko-

nomisch widersinnig!  Der derzeit 
übliche Abschuss von 1000 Vögeln 
pro Jahr ist ein erheblicher Anteil 
der Brutpopulation (ca. 2000 – 3000 
Brutpaare). Ein teilweiser Abschuss 
in der Brutzeit, wie derzeit im Bezirk 
Salzburg-Umgebung vorgesehen, 
ist völlig untragbar.
 Prädation von einigen Nestern ist 
kein Grund, diese Vögel zu schie-
ßen, auch nicht, dass sie vielleicht 
bei Fasanenfütterungen manchmal 
Futter „klauen“. Auch in Jahren mit 
auffallend vielen durchziehenden 
Eichelhähern (Invasionsjahre) aus 
dem Nordosten ist ein Abschuss 
dieser Durchzügler, die großteils 
unser Land nur am Zug durchque-
ren, abzulehnen.
 Aus naturschutzfachlicher Sicht 
besteht keine Notwendigkeit zur 

Regulierung des Bestandes des 
Eichelhähers zum Schutz anderer 
heimischer Singvögel. Es kann nicht 
nachvollzogen werden, welchen 
Schaden an landwirtschaftlichen 
Kulturen der Eichelhäher anrichten 
könnte. Ein entsprechender Scha-
densnachweis fehlt auch in den 
gegenständlichen Anträgen auf 
Entnahme von Eichelhähern.
 In Oberösterreich steht der Ei-
chelhäher unter Naturschutz. Dort 
sowie in Vorarlberg, Wien und in 
der Steiermark werden keine Ab-
schüsse erlaubt. Im doppelt so gro-
ßen Tirol werden bei der derzeit 
gängigen Praxis der Ausnahmebe-
willigungen nicht einmal ein Zehntel 
der Abschüsse von Salzburg getä-
tigt.

Eichelhäher © JOSEF LIMBERGER

Elster
 Die vorgesehenen Abschüsse im 
Bezirk Salzburg Umgebung (560 Ex.) 
stellen einen erheblichen Anteil (ca. 
80 %) des Brutbestandes dar, und 
ein Teil davon darf sogar in der Brut-
zeit geschossen werdend – dies 

ohne einen konkreten Schadens-
nachweis der Landwirtschaft. 
 Elstern sind Standvögel und 
können relativ leicht aufgrund ihrer 
Auffälligkeit dezimiert werden. Dies 
führte Ende des 19. Jahrhunderts 
zum gänzlichen Verschwinden im 
Land Salzburg. Der Bestand nimmt 
keinesfalls überhand, die Els-
ter tritt nur verstärkt im „von der 
Jagd verschonten Siedlungsraum“ 
in Erscheinung, wird hier aber von 
Natur aus begrenzt durch ihre Re-
viergröße, innerartliche Konkurrenz 
und Konkurrenz mit Rabenkrähen. 
Sie meidet wegen der starken Ver-
folgung zunehmend das landwirt-
schaftlich genutzte offene Land. 
Elstern in der Brutzeit zu schießen 

ist völlig abzulehnen. Prädation ei-
niger Nester im Siedlungsraum sind 
kein Grund für eine Bejagung und 
stellen für die betroffenen Arten 
keine Gefährdung der Bestände dar. 
Landwirtschaftliche Schäden sind 
nicht konkret nachgewiesen und 
auch nicht zu erwarten. Die erlaub-
ten Abschüsse sind derzeit um ein 
Vielfaches zu hoch und erfolgen 
ohne konkreten Schadensnach-
weis. Ohne Nachweis erheblicher 
Schäden ist eine Bejagung abzu-
lehnen. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht besteht keine Notwendigkeit 
zur Regulierung des Elstern-Be-
standes zum Schutz anderer heimi-
scher Singvögel.

Elster © HANS GLADER
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Graureiher
 Oberstes Ziel ist die Erhaltung 
eines gesicherten Brutbestandes 
dieser ehemals vom Menschen im 
Land Salzburg ausgerotteten Art, 
die sich ab Mitte der 1970er Jahre 
wieder im Land Salzburg ansiedeln 
konnte. Die derzeitige Praxis erlaubt 
einen Abschuss in der Höhe von ca. 
125 % der Brutvögel (Stand 2005, 
letzte Erhebung durch Abt. 4 des 
Amtes der Salzburger Landesregie-
rung), wobei der aktuelle Brutbe-
stand heute deutlich niedriger ist 
und in zwei früher besiedelten Be-
zirken bereits verschwunden ist.
•  Notwendig ist ein jährliches Mo-

nitoring der Graureiher-Brutko-
lonien durch kompetente Fach-
kräfte. Die aktuelle Praxis der 
Zählungen durch Mitglieder des 
Fischereiverbandes, der gleich-
zeitig Interessenvertreter und 
Antragsteller für Abschüsse ist, 
ist inakzeptabel. Es ist dringend 
ein wissenschaftlich fundiertes 
Zählprogramm sowie Transparenz 
bezüglich der Bestandszahlen und 

des Bruterfolges erforderlich. 
•  Ein stabiler, gesicherter Brut-

vogelbestand in ausreichender 
Größe für eine sich selbst erhal-
tende Population ist eine Voraus-
setzung, dass eine Bejagung im 
Winter auf Grund nachgewiesener 
erheblicher Schäden im Bereich 
von Fischerei-Anlagen überhaupt 
bewilligbar ist.

•  Gefordert wird ein Schutz der Brut-
kolonien (v.a. vor Fällungen) sowie 
keine Bejagung von Graureihern 
ab Anfang Jänner, da zu dieser 
Zeit im Alpenvorland bereits die 
Brutkolonien bezogen bzw. der 
Rückzug in die Brutgebiete ein-
setzt.

•  Keine flächige Bejagung im ganzen 
Land. Keine Bejagung in Schutzge-
bieten und an großen natürlichen 
Gewässern wie Salzach, Saalach, 
den Seen wie Zeller See, Waller-
See, Trumer Seen, Wolfgangsee, 
Fuschlsee. Hier findet auch eine 
natürliche Reproduktion von Fi-
schen statt, eine Entnahme von 
Fischen kann hier nicht pauschal 
als „Schaden“ berechnet werden.

•  Bei Auftreten von erheblichen 
Schäden sind Abwehr- und Ver-
grämungsmaßnahmen vorrangig 
umzusetzen, da intensive Fisch-
zuchtanlagen eine Sogwirkung 
ausüben und damit auch einen 
„Falleneffekt“ für Graureiher, da 
geschossene Vögel hier rasch 
wieder durch zuziehende ersetzt 
werden.

•  Der Abschuss einer geringen An-
zahl ist das letzte Mittel der Wahl, 
wenn keine andere zufriedenstel-
lende Lösung möglich ist, und 
darf daher nur erfolgen, wenn der 
günstige Erhaltungszustand der 
Population nicht unterschritten 
wird.

Rabenkrähe
 Der zur Bewilligung vorgesehene 
Abschuss von 2800 Rabenkrähen 
im Bezirk Salzburg Umgebung be-
trägt bei etwa 1500 Brutpaaren mehr 
als 90 % des Brutvogel-Bestandes 
(ohne Nichtbrüter) und ist in dieser 
Höhe in keiner Weise akzeptabel. 
Eine unabhängige Bestandserfas-
sung und Schadensbeurteilung 
fehlen zur Gänze. Diese wären aber 
unbedingte Voraussetzung für die 
Ausnahmen des Tötungsverbotes. 
 Revier besetzende Rabenkrähen-
Paare zu schießen ist kontrapro-
duktiv und erhöht Probleme durch 
Nichtbrüter-Schwärme. Der viel zu 
hohe Abschuss wird durch höheren 
Brut-Erfolg der verbliebenen Raben-
krähen-Paare kompensiert, er führt 
zu keiner Regulierung, sondern nur 
zu größeren unsteten Nichtbrüter-
Schwärmen und zum Ausweichen 
in den jagdfreien Siedlungsraum. 

Nichtbrüter-Schwärme müssen dort, 
wo der Schaden auftritt, vergrämt 
werden. Der Schaden auf Feldern 
beschränkt sich meist auf eine 
kurze Zeit nach der Aussaat. Hier 
sind Vorsichtsmaßnahmen zu tref-
fen. Ein Schadensmonitoring könnte 
zur Versachlichung der Diskussion 
führen. Auch die Weiterentwicklung 
von biotauglichen Saatgut-Beizmit-
teln gegen Vogelfraß ist zu forcieren. 
Bei fachgerechter Lagerung von Si-
loballen sind Beschädigungen weit-
gehend auszuschließen. 
 Rabenvögel sind zur Brutzeit 
wesentlich Insektenfresser (z.B. 
Schnellkäfer-Larven) und verfüttern 
auch viele für den Landwirt uner-
wünschte Käferlarven (Drahtwür-
mer). Auch Aas-Beseitigung nach 
Mahd ist durchaus von Vorteil für 
Landwirte, da unerwünschte Bei-
mengungen zur Silage zu Fehlgä-
rungen und bakterieller Belastung 
der Silage führen können.

 Das weitgehende Verschwinden 
der Feldlerche im Flachgau hängt 
ursächlich mit der Intensivierung der 
Landwirtschaft (häufige Bearbei-
tung und 4 – 6 Mahden) zusammen, 
die einen vollständigen Brutzyklus 
der Feldlerche unmöglich machen. 
Dies kann nicht der Rabenkrähe an-
gelastet werden. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht besteht keine Not-
wendigkeit zur Regulierung des Ra-
benkrähen-Bestandes zum Schutz 
anderer heimischer Singvögel. Für 
Wiesenbrüter wie z.B. die Feldlerche 
sind Maßnahmen zur Extensivierung 
wie Feldlerchenfenster, extensive 
Randstreifen, Ackerbrachen etc. 
Mittel der Wahl. 

Rabenkrähe © PIXABAY

Graureiherr © HANS GLADER
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TIER-GIPFEL

KormoranKormoran © HANS GLADER

Zur rechtlichen Situation

 Das Land Salzburg hat im Som-
mer 2022 den Entwurf einer Verord-
nung vorgelegt, auf dessen Basis 
im Laufe von drei Jahren bis zu 57 
Fischotter (jährlich 19 Exemplare) 
abgeschossen werden dürften. 
Der Naturschutzbund sieht in dem 
Entwurf grundlegende Mängel. Die 
notwendigen Voraussetzungen für 
die Erstellung einer Ausnahme vom 
strengen Schutzstatus nach Art 16 
FFH-RL werden insbesondere auf-
grund von fehlenden Nachweisen 
(z.B. wissenschaftliche Erhebun-
gen, Pilotprojekte o.ä.) nicht erfüllt.  

Land will Fischotter-Abschüsse 
per Verordnung

 Nicht erfüllte Grundvorausset-
zungen beziehungsweise fehlende 
Nachweise sind:
•  Das Vorliegen eines Ausnahme-

grundes (entsprechend Art 16 
Abs 1 lit a bis e FFH-RL)

•  Das Fehlen einer anderen zufrie-
denstellenden Lösung

•  Die Zusicherung, dass die Popu-
lationen trotz der Ausnahmere-
gelung ohne Beeinträchtigung in 
einem günstigen Erhaltungszu-
stand verweilen.

 Die geplante Verordnung ist aus 
folgenden Gründen mangelhaft:
1.  Unzureichende Umsetzung der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL)

a.  Eine Verordnung stellt keine Ein-
zelfallprüfung dar

b.  Ausnahmegründe entsprechen 
nicht der FFH-RL und sind nicht 
wissenschaftlich untermauert

c.  Die Zielerreichung ist nicht nach-
gewiesen

d.  Keine ausreichende Prüfung von 
Alternativen

e.  Keine ausreichende Erhebung 
der Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand

2.  Mangelnde Umsetzung der Aar-
hus-Konvention

3.  Unzureichendes Monitoring-Kon-
zept.

 Die vorliegende Verordnung ist 
willkürlich, entbehrt der erforderli-
chen sachlichen Ausgewogenheit 
und ist Ausdruck einseitiger Kli-
entelpolitik. Der Naturschutzbund 
Salzburg appelliert aus diesen 
Gründen dafür, den vorgelegten 
unionsrechtswidrigen Entwurf zu-
rückzuziehen. Stattdessen wird die 
Einrichtung eines offenen, fachlich 
fundierten und professionell be-
gleiteten Dialogs mit öffentlicher 
Beteiligung zur Erarbeitung ge-
meinsamer Ziele für eine nachhal-
tige Gewässernutzung vorgeschla-
gen.

 Nach § 103 lit 1 b) Salzburger 
Jagdgesetz 1993 und Artikel 5 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/
EWG) sind alle unter Artikel 1 fal-
lende Vogelarten (insbesondere 
auch Graureiher, Kormoran, Raben-
krähe, Elster und Eichelhäher) in 
allen Lebensstadien besonders ge-
schützt.

 Der Naturschutzbund Salzburg 
stellt fest, dass mit der gängigen 
Praxis der durch die Bezirkshaupt-
mannschaften erstellten Bescheide 
die Voraussetzungen für einen Ab-
schuss unter Berücksichtigung der 
strengen Vorgaben des Artikels 9 
Absatz 2 Vogelschutz-Richtlinie 
nicht erfüllt werden.

 Die Hinweise des Naturschutz-
bundes scheinen von der Landes-
regierung weitgehend ignoriert zu 
werden, denn es werden laufend 
neue mangelhafte Bescheide er-
lassen, gegen die in weiterer Folge 
beim Landesverwaltungsgericht 
Beschwerde geführt werden muss.

Die Bestände dieses Wintergas-
tes können nur durch monatliche 
Zählungen an den Schlafplätzen 
durch kompetente Fachkräfte re-
alistisch ermittelt werden. An grö-
ßeren naturbelassenen Gewässern 

mit natürlicher Fischreproduktion 
soll keine Bejagung stattfinden. Bei 
Fischereianlagen und Fischzucht-
betrieben sollen, soweit möglich, 
Abwehr- und Vergrämungsmaßnah-
men vorrangig eingesetzt werden.

Fischotter 
© PIXABAY



Natur aktiv I Heft 3-2022 I Beilage zu natur&land 3/22 Natur aktiv I Heft 3-2022 I Beilage zu natur&land 3/22 7

WILDTIERE

Ganz besonders mit dem Mountainbike ist es wichtig, 
auf gekennzeichneten Routen zu bleiben, damit sich 
die Wildtiere an die Freizeitsportler gewöhnen und 
diese nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen. Be-
sonders in den Dämmerungs- und Nachtstunden ist 
Respekt und Rücksicht gefragt. „Gönnen wir den Tieren 
diese Erholungsphase und Zeit, um Nahrung aufzu-
nehmen“, so Josef Schwaiger und Skistar Alexandra 
Meissnitzer.

Wichtigste Tipps

•  Die markierten Wege bitte nicht verlassen, beim 
Wandern und mit dem Mountainbike. Vor allem die 
Ruhezonen müssen respektiert werden. So bleibt 
das Wild möglichst ungestört, flüchtet nicht und 
verlässt nicht seine gewohnten Futterflächen.

•  Hunde unbedingt an die Leine nehmen. Grund: Auch 
sie stören die Wildtiere und verschrecken oder jagen 
sie.

•  Wiesen und Felder sind keine Toiletten – Hundesa-
ckerl bitte immer mitnehmen und verwenden. Hun-
dekot ist ungesund für die Weidetiere.

•  Besondere Rücksicht in der Dämmerungs- und 
Nachtzeit nehmen. Das ist die Essens- und Ruhezeit 
des Wildes.

•  Handeln mit Hausverstand. Wenn sich jeder und jede 
rücksichtsvoll verhält, ist die Wirkung für Wild, Wald 
und Wiesen enorm.

(LK)  Mountainbiken ist so wie der Bergsport insgesamt 
„in“, aber wir teilen uns die Natur mit den Wildtieren. 
„Besonders mit dem Fahrrad kommen wir sehr leise 
daher und überraschen Wildtiere. Panik und Flucht 
sind die Folge. Passiert das häufiger, sucht das Wild 
seine gewohnten Futterflächen nicht mehr auf. Das 
können wir ganz einfach verhindern, indem wir auf den 
gekennzeichneten Wegen bleiben“, appelliert Alexan-
dra Meissnitzer, Botschafterin von „Respektiere deine 
Grenzen“. 

„Respektiere deine Grenzen“ 
mit dem Mountainbike 
Fahren auf markierten Wegen rettet das Leben von Wildtieren

„Mit dem Mountainbike auf markierten Wegen zu fahren, 
rettet das Leben der Wildtiere“, betonen LR Josef 
Schwaiger und „Respektiere deine Grenzen“-
Botschafterin Alexandra Meissnitzer   
© LAND SALZBURG / FRANZ NEUMAYR

Es duftet so herrlich! - Brotbackkurs
für Familien und Einzelpersonen in Bruck an der Großglocknerstraße

Samstag,  22. Oktober 2022, 14.00 – 18.00 Uhr, Landwirtschaftsschule Bruck

Zielgruppe: Familien mit Kindern ab 3 Jahren und Einzelpersonen
Kosten: Für Erwachsene: 35 Euro inkl. aller Materialien und der praktischen 
Brotback-Broschüre; für ein Elternteil mit Kind: 45 Euro / für jedes weitere Kind 10 Euro
Ermäßigung: 50 % für Mitglieder 
Mitzubringen: Kochschürze, Behälter für Kostprobe
Leitung:  Dominika Sojer-Kostner, Lehrerin an der Landwirtschaftsschule

Begrenzte Teilnehmerzahl! - Verbindliche Anmeldung bis 15. Oktober 2022 beim 
Kath. Familienverband Salzburg, Tel: 0662/8047-1240; Mail: info-sbg@familie.at
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Familienreferat und dem Naturschutzbund Salzburg
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 Ab dem Sommersemester 2023 
werden die ersten Studiengänge 
angeboten. „Wir freuen uns, dass 
die Charlotte Fresenius Privat-
universität nun in Wien startet“, 
sagt Gründungskanzler Mag. Phil. 
Bernhard Sams, MBA. „Mit der 
Gründung der CFPU wollen wir die 
erste Privatuniversität in Öster-
reich werden, die ihren Schwer-
punkt auf das Thema Nachhaltig-
keit legt.“ Soweit möglich, sollen 
von der Immobilie über die Büro-
materialien bis hin zu den Lehrin-
halten alle Aspekte der Universi-
tät den Grundsätzen der Nach-
haltigkeit folgen. „Die Nachfrage 
von Nachhaltigkeitsexpert*innen 
in Wirtschaft und Gesellschaft 
ist hoch. Energie- und Ressour-
cenknappheiten entwickeln eine  
völlig neue Dimension. Auch die 
ständig wachsende Nachfrage 
nach nachhaltigen Produkten und 
Dienstleistungen macht das Thema 
unternehmerisch interessant und 
sehr vielfältig“, so Gründungsrek-
tor, Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Martin 
Kreeb. 

„Mit der Transformationsforschung wollen wir den notwen-
digen Wandel hin zu einem nachhaltigeren Denken und 
Handeln aktiv vorantreiben.“ 

Mag. Phil. Bernhard Sams, MBA, Gründungskanzler der CFPU

Die COGNOS AG, die zu den größten deutschen Bildungsunternehmen zählt, hat die Charlotte 
Fresenius Privatuniversität (CFPU) gegründet, die im Wiener Technologiezentrum Seestadt be-
heimatet ist. Sie ist die erste Privatuniversität im deutschsprachigen Raum mit dem Schwerpunkt 
Nachhaltigkeit. 

NACHHALTIG STUDIEREN AN DER CFPU 

Charlotte Fresenius Privatuniversität, Technologiezentrum Seestadt, Bauteil 2 
Christine-Touaillon-Straße 11/Seestadtstraße 27, 1220 Wien 
studienberatung-wien@charlotte-fresenius-uni.at  
www.charlotte-fresenius-uni.at

 Alle Studiengänge haben eine 
inhaltliche Ausrichtung auf das 
Thema Nachhaltigkeit und be-
rücksichtigen darüber hinaus die 
Themen Digitalisierung und Inno-
vationsfähigkeit. Den Studieren-
den werden grundlegende Kern-
kompetenzen zur nachhaltigen 
Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft vermittelt. In der 
Aufbauphase ab Sommersemester 
2023 werden die ersten Studieren-
den in die Bachelorstudiengänge 
„Betriebswirtschaftslehre (B.A.) & 
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)“ 
eingeschrieben. In den kommen-
den Jahren soll das Angebot um 
weitere Studiengänge ausgeweitet 
werden, in Kürze etwa um einen 
Master in Betriebswirtschaftslehre 
(M.Sc.) mit einem Schwerpunkt 
auf dem Thema Nachhaltigkeits-
transformation. Ein Doktoratsstu-
dium für Nachhaltigkeitstransfor-
mation in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft ist ebenfalls in Vor-
bereitung. Darüber hinaus wird an 
Masterprogrammen zu folgenden 
Themen gearbeitet: Management 

von Wildnis- und Schutzgebieten,  
Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges 
Marketing und Produktentwicklung.

Zentrale Bedeutung der Forschung
 Auch die Forschung nimmt an 
der CFPU eine zentrale Bedeutung 
ein, genauso wie der Transfer von 
Forschungsergebnissen. „Mit der 
Transformationsforschung wollen 
wir den notwendigen Wandel hin zu 
einem nachhaltigeren Denken und 
Handeln aktiv vorantreiben“, erklärt 
Bernhard Sams. Zudem baut die 
CFPU aktuell ein Netzwerk von in-
ternationalen Partnerschaften auf: 
So wird es Studienmöglichkeiten in 
London geben; und auch die Mög-
lichkeit, in New York zu studieren, 
ist in Planung. 
 

 
Was versteht man genau unter 
„Transformationsforschung“? 
 Im Kern geht es darum, wel-
che Barrieren aufgelöst werden 
müssen, um einen nachhaltigen 
Lebensstil zu ermöglichen. Das 
fängt schon in den Köpfen an: 
Was hindert die Nachfrage nach 
nachhaltigen Produkten? Wel-
che Prozesse der globalisierten 
Wirtschaft sind noch zeitgemäß, 
bzw. welche sollten umgestellt 
werden? 
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GRATULATION

GRATULATION AN FRANZ DOLLINGER 
ZUR HONORARPROFESSUR
 Die Paris-Lodron-Universität Salzburg verlieh den 
Titel „Honorarprofessor“ an den Raumforscher Dr. 
Franz Dollinger. „Als Vordenker der Raumforschung 
im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit beim Amt der 
Salzburger Landesregierung wie auch als Lehrender 
an der Universität Salzburg hat Dr. Franz Dollinger 
zukunftsweisende Impulse gesetzt“, betonte Univer-
sitätsprofessor Josef Strobl.  Aus Sicht der Salzburger 
Geoinformatik ist Franz Dollinger ein Pionier, der in 
den Anfängen dieses Faches das Potenzial für ange-
wandte naturwissenschaftliche und planerische Fra-
gestellungen gefördert hat. Daraus resultierten erste 
Entwicklungsschritte des heute nicht mehr wegzu-
denkenden Salzburger Geographischen Informations-
systems SAGIS. Als Fachreferent für Raumforschung 
und grenzüberschreitende Raumplanung beim Amt 
der Salzburger Landesregierung war Dr. Dollinger für 
Grundlagenforschung zu Raumplanung verantwortlich 
und erarbeitete u. a. die Raumordnungsberichte und 
Evaluationen der räumlichen Entwicklungsprogramme 
für den Salzburger Landtag. Bereits  1998 hatte sich 
Dollinger an der Universität Salzburg für das Gesamt-
gebiet der Geographie mit der Arbeit „Die Naturräume 

im Bundesland Salzburg“ habilitiert. Seit 1986 bis 
2019 war er durchgehend als Lehrbeauftragter mit 
den Schwerpunkten Raumplanung und Landschafts-
ökologie für Generationen von Studierenden Motivator 
und Ideengeber. Der Naturschutzbund Salzburg, dem 
Dollinger ehrenamtlich als Fachbeirat zur Seite steht, 
gratuliert herzlich zur verdienten Auszeichnung.

Jetzt ist die 
richtige Zeit!
Einen lebendigen, aufregenden Garten zu gestalten  
ist ein anspruchs volles Projekt. Dafür braucht es Profis mit  
Erfahrung, Wissen und Einsatzbereitschaft. Gartengestaltung  
mit dem Maschinenring ist naturnah, nachhaltig und beständig. 

k kompetente Beratung, sorgfältige Planung, professionelle Umsetzung  
k Bienenwiese, Schwimmteich oder Biopool, Wasserlauf und Co. 
k Wege, Beete, Sträucher, Hecken, Bäume, Zäune 
k ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden oder Dünger

Als zertifizierter Partner unterstützt der Maschinenring  
alle Vorgaben der Natur-im-Garten Idee.

salzburg@maschinenring.at 
T 059 060 500

V.l.n.r.: Rektor Hendrik Lehnert, Valentin Dollinger, Hono-
rarprofessor Franz Dollinger, Senatsvorsitzender Wolfgang 
Faber und die Universitätsprofessoren Josef Strobl und 
Thomas Blaschke   © PARIS-LODRON-UNIVERSITÄT SALZBURG
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ÖKO-STROMBÖRSE

 Die grenzüberschreitende Akti-
onsgemeinschaft „Lebensraum Sal-
zach“ (ALS) wendet sich entschie-
den gegen die Kraftwerkswünsche 
mancher Lokalpolitiker bezüglich 
der Salzach.
 Seit fast 40 Jahren bemühen sich 
die Verbände in der ALS um den 
Erhalt und die Renaturierung der 
frei fließenden Salzach. Abschnitts-
weise wurde diesem Anliegen be-
reits entsprochen. Die Salzach 
befindet sich jedoch noch immer 
in einem ökologisch schlechten 
Zustand. Nach den Vorgaben der 
Europäischen Wasserrahmenricht-
linie (EU-WRRL) müssen bis zum 

Salzach nicht der Energie-Krise opfern! 
KEINE KRAFTWERKE 
AN DER UNTEREN SALZACH!
  

Untere Salzach braucht kein Querbauwerk
 Die Geschiebe-Untersuchung ist inhaltlich abgeschlossen, und die 
Gewässerkommission hat in der Sitzung Ende April das Ergebnis zur 
Kenntnis genommen. Nach dem Ergebnis der Geschiebe-Untersuchung 
kann bei einer raschen Aufweitung der Salzach zwischen Fluss-km 45 
und 35 (also im Bereich der bisher geplanten Rampe bei Fluss-km 40) 
aus flussbaulichen Gründen auf die Errichtung eines Querbauwerks 
verzichtet werden. Um Unsicherheiten zu begegnen, ist ein umfangrei-
ches Monitoring und das Vorhalten von Sohlsicherungsmaßnahmen auf 
Sohlniveau notwendig. Zudem ist für das gesamte Tittmoninger Becken 
ein Aufweitungskonzept notwendig. Weiters sollen Sicherungsmaßnah-
men für das am oberen Ende angrenzende offene Deckwerk vorbereitet 
werden.

Walter Raith, Wasserwirtschaftsamt Traunstein,
E-Mail-Nachricht vom 02. Juni 2022 an Karin Fraundorfer, BKV

Jahr 2027 alle Gewässer einen 
guten ökologischen Zustand auf-
weisen. Wasserkraftwerke würden 
zu einer weiteren Verschlechterung 
führen und wären daher mit der 
EU-WRRL nicht vereinbar, meint 
dazu Erich Prechtl vom Bund Natur-
schutz in Bayern e.V. Zusätzliche 
Querbauwerke würden den wich-
tigen Geschiebe-Transport behin-
dern und zur weiteren Eintiefung 
des Flussbettes beitragen. Auch 
der Fischbestand, der derzeit einen 
sehr schlechten Zustand aufweist, 
würde darunter leiden.
 Aktuelle Forschungsergebnisse 
(siehe Kasten) haben ergeben, dass 

für die Sanierung der Salzach keine 
weiteren Querbauwerke mehr nötig 
sind. Zielführender ist die Aufwei-
tung des Flussbettes mit weichen 
Ufern in Verbindung mit der Verbes-
serung des Geschiebe-Transports.
„Im Salzburger Anteil der Salzach-
auen wurden in den vergangenen 
Jahren viele Millionen Euro in die 
Renaturierung der Weitwörther Au 
und in die Errichtung einer Auen-
werkstatt investiert. Dort ist ein 
reichhaltiges Exkursions- und Bil-
dungsangebot für Schulen und die 
Bevölkerung vorgesehen. Es wäre 
höchst kontraproduktiv, wenn an-
dererseits Millionen in die Zerstö-
rung des einzigartigen Lebensrau-
mes durch ein Kraftwerk gepumpt 
würden, um noch ein paar Kilowatt-
stunden Strom aus der Salzach her-
auszuquetschen“, sagt Hannes Au-
gustin, Geschäftsführer des Natur-
schutzbunds Salzburg und einer der 
Sprecher der Aktionsgemeinschaft 
„Lebensraum Salzach“. Schaden 
und Nutzen stünden in einem kras-
sen Missverhältnis.
 Artenschwund und Klimaschutz 
sind gleichrangig zu behandeln und 
dürfen nicht gegeneinander aus-
gespielt werden. Derzeitige Krisen 
müssen mit Weitsicht und Umsicht 
gelöst werden und dürfen nicht 
mutwillig die letzten Naturland-
schaften zerstören.

Renaturierte untere Salzach © HANANES AUGUSTIN 
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KRAFTWERK STEGENWALD

VERWALTUNGSGERICHTSHOF ENTSCHEIDET 
ÜBER KRAFTWERK STEGENWALD
 Es gibt eine Reihe triftiger Argumente, weshalb die 
Salzach bei Stegenwald so einzigartig ist und nicht 
einem geringen Energiegewinn geopfert werden darf.

*  Hier befindet sich die letzte freie Fließstrecke der 
mittleren Salzach; diese ist höchstwertig und stellt 
laut Gesamtuntersuchung Salzach (GUS) den ökolo-
gisch wertvollsten Teilbereich (neben den Salzach-
auen an der Unteren Salzach) dar.

*  Es ist der letzte Bereich zwischen zwei Stauket-
ten, in denen sich zukünftig wieder ein gewässer-
typspezifischer Fischbestand etablieren kann, der 
auch für die (nach der Wasserrahmen-Richtlinie 
notwendige) Zustandsverbesserung flussauf und 
flussab als Trittstein und Ausstrahlstrecke wichtig 
ist.

*   Aufgrund der Einzigartigkeit und Unwiederbringlich-
keit der Fließstrecke besteht laut der gewässeröko-
logischen Amtssachverständigen ein sehr hohes, 
und laut den zoologischen Amtssachverständigen 
des Landes Salzburg sogar ein extrem hohes Inter-
esse am Erhalt.

*  Wir befinden uns in einer Zwillingskrise bzw. einer 
multiplen Krise: Wir dürfen der Energiekrise nicht 
die letzten ökologisch wertvollen Bereiche opfern, 
zumal wir sie künftig für unsere Lebensgrundlage 
genauso brauchen (Stichworte: Ökosystemleistun-
gen, Klimawandel-Anpassung).

*  Wasserkraft hat zu Unrecht das Image der sauberen 
Energie! Erneuerbar ist nur das Wasser, aber der 
Lebensraum wird durch das Kraftwerk zerstört; wir 
haben den Energiegewinn mit einem (zu) hohen 
ökologischen Preis zu bezahlen.

 Trotz alledem wurde bei der Interessenabwägung 
im Naturschutzverfahren zugunsten des Kraftwerkes 
entschieden. Angesichts dieser (Fehl-)Entscheidung 
ist anzumerken, dass unter diesen Umständen nie-
mals und nirgendwo eine Interessenabwägung gegen 
ein Kraftwerk ausfallen könnte. Aus diesem Grund 
unterstützt der Naturschutzbund vollumfänglich, dass 
sich die Umweltanwaltschaft an den Verwaltungsge-
richtshof gewandt und eine Versagung der Bewilligung 
verlangt hat.

Die naturnahe Salzach bei Stegenwald  © HANANES AUGUSTIN (2)

KRAFTWERK STEGENWALD: SAGENHAFTE HEUCHELEI IN BETON
DER KOMPROMISS MIT UNSEREN FLÜSSEN IST LÄNGST GELAUFEN!
Die letzte schöne und wertvolle Fließstrecke der Salzach Innergebirg soll in Beton gegos-
sen werden. Die E- und Bauwirtschaft will, vornehmlich mit politischer Unterstützung der 
ÖVP und von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, die Gunst der Stunde nutzen. Vorgeblich 
wegen des „Klimaschutzes“ und der „Energiewende“ soll das Uralt-Ziel der vollständigen 
Zerstörung der Salzach als Fluss durchgesetzt werden. Die Heuchelei ist unerträglich. 

Die selben Politiker, die 
• seit Jahrzehnten die Energiewende sabotieren und verschlafen haben,
• zehntausend Dächer für Stromgewinnung aus Sonne ungenutzt lassen, 
• die Windenergie in Salzburg seit Jahren blockieren („Salzburg ist auch ohne Windkraft vollständig“), ...
regen sich jetzt als angebliche Umweltschützer und Vorkämpfer der Energiewende auf. 

Fortsetzung Seite 13 unten!
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HOCHWASSERSCHUTZ
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HOCHWASSERSCHUTZ 
IN DEN HOHEN TAUERN 

 Im Oberpinzgau wird heftig darum gerungen, den 
Schutz vor Überschwemmungen irgendwie zu gewähr-
leisten. Das Dilemma dabei: Einst wurde der Talraum 
entwässert, die Salzach begradigt, die Wiesen wurden 
intensiviert,  und auch viele Bauten wurden – schluss-
endlich zu allem Überfluss auch noch Gewerbegebiete 
– in den einstigen „Moospitzn“ in gelben oder gar 
roten Zonen errichtet. Heute drohen – verstärkt durch 
den menschenverursachten Klimawandel – derartige 
Bereiche immer öfter von Überschwemmungen erfasst 
zu werden. Was also nun dagegen tun? Als eine der 
möglichen Maßnahmen wurde von Politik und Wasser-
bau die Verbauung der Täler des Nationalparks Hohe 
Tauern ins Auge gefasst. Ob das der Weisheit letzter 
Schluss ist, sei einmal dahingestellt. Voraussichtlich 
sind mehrere Maßnahmen parallel – insbesondere 
auch im Salzachtal selbst – erforderlich, um der kom-
menden Fluten Herr zu werden.

 Zu der Thematik erreichte uns auch ein an die Salz-
burger Nachrichten gerichteter (aber bislang unver-
öffentlichter) Leserbrief, den wir wiedergeben (siehe 
Seite 13).

Mögliche Standorte für den Hochwasserschutz laut Amt der Salzburger Landesregierung
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Heimisch in unseren Nationalparks
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LESERMEINUNG

Die selben Politiker, die ….
• überhaupt kein Problem mit dem überbordenden energiefressenden Luxus- und Prestigekonsum haben,
• das Energiesparen nie als Geschäftsfeld für die Energieversorger entwickelt haben, 
•  beim Engagement für Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Umwelt, Verkehrs- und Energiewende Lichtjahre 

hinter ihren Möglichkeiten liegen, …
regen sich jetzt als angebliche Umweltschützer und Vorkämpfer der Energiewende auf. 

Landesumweltanwaltschaft zeigt Rückgrat
Der Kompromiss zwischen unseren Flüssen und der E-Wirtschaft ist längst gelaufen. Die Verbauung der allerletz-
ten freien Fließstrecken zerstört unwiederbringlich wertvollste Fluss- und Naturlandschaften und bringt für den 
Klimaschutz und die Energiewende gar nichts mehr. Im Gegenteil! Wenn man der E-Wirtschaft noch einmal die 
Gelegenheit gibt, ihrer Lieblingsbeschäftigung – dem Kraftwerke-Bauen – nachzugehen, geht wieder wertvolle 
Zeit und Energie für die längst fällige Umstellung auf Sonne, Wind, Biomasse, Energierückgewinnung und Ener-
giesparen verloren. 
Es ist großartig, dass die Landesumweltanwaltschaft weiterhin Rückgrat zeigt und alle rechtlichen Möglichkeiten 
gegen diese Naturzerstörung ausschöpft. 

Dr. Heinrich Breidenbach, Fachbeirat der Plattform gegen Atomgefahren (PLAGE)

Leserbrief:

Hochwasserschutz derzeit nicht möglich 
 Dank an Herrn Geisler (Anm.: Besitzer des Krimm-
ler Tauernhauses) für seine offenen Worte. Wir sind 
fassungslos über die Staumauerpläne im Krimmler 
Achental, mit den Krimmler Wasserfällen ein Natur-
denkmal von internationaler Bedeutung. Diese Land-
schaft ist ein Kleinod, auf das Österreich stolz sein 
sollte. Ganz Krimml müsste geschlossen hinter den 
Grundbesitzern stehen. So folgenschwere Eingriffe 
würden den Charakter des Tals und die Wasserfälle 
in ihrer Ursprünglichkeit zerstören. Wasserfälle und 
Achental mit seinen hochwertigen Almgründen bilden 
eine unverwechselbare Symbiose von Kultur- und 
Naturlandschaft. Auch geologisch ist dieses breite 
Trogtal eine besondere Seltenheit im Alpenraum, 
da hier durch die Breite und das geringe Gefälle 
die Ache mäandert. Seit der Römerzeit hat es eine 
beeindruckende Geschichte als stark frequentierte 
Alpentransitroute. Im 20. Jahrhundert wurde hier ein 
Stück Weltgeschichte geschrieben, als 1947 tau-
sende jüdische Flüchtlinge durch das Achental den 
beschwerlichen Weg in die Freiheit nahmen. Daran 
erinnert das jährliche Alpine Peace Crossing mit inter-
nationalen Veranstaltungen zu Flucht und Situation 
von Flüchtlingen weltweit.
 Bekanntlich kamen die letzten Hochwasser und 
Muren im Oberpinzgau aus den nördlichen Grasber-
gen gegenüber den Nationalpark-Tälern sowie dem 
Breuergraben weit entfernt vom Achental. Hochwas-
serschäden können keinesfalls auf die Tauerntäler 
reduziert werden. Die Verbauungspläne sind umso 

ärgerlicher, als es Alternativen gibt, die notwendigen 
und effektiven Schutz bieten. Das neu errichtete Re-
tentionsbecken kann ausgebaut, es können weitere 
errichtet werden, wie von Herrn Geisler vorgeschla-
gen. Das hätte den immensen Vorteil, dass Hoch-
wasser des Blaubachs aus dem sehr labilen Gebiet 
Filzstein nördlich des Nationalparks ebenfalls erfasst 
würde. Wo bleibt die Einbeziehung der Betroffenen? 
Derartige Planungen können und dürften überhaupt 
nur unter Bürgerbeteiligung und Miteinbeziehung ex-
terner Sachverständiger, Gutachter wie Experten der 
EU und des Europarats/Europaschutzdiplom, NGOs, 
Landesumweltanwaltschaft, CIPRA erfolgen.
 Dass diese Möglichkeiten vom Tisch gewischt wer-
den und die Salzburger Landesregierung kurzent-
schlossen eine Gesetzesänderung plant, um ihre 
Vorhaben durchzudrücken und europäische Schutz-
standards auszuhebeln, ist ein starkes Stück. Das 
lässt langfristig weiterreichende Pläne vermuten. 
Dem Bramberger Bürgermeister sei Dank, dass er 
Überlegungen zur energetischen Nutzung öffentlich 
gemacht hat. Schon einmal in den 1950iger Jahren 
verhinderte nur der geschlossene Widerstand von 
Bevölkerung, Bürgermeistern, Naturschutzverbänden 
die Ableitung der Wasserfälle zur Stromgewinnung. 
Zwar waren die Pläne damals vom Tisch, aber noch 
in den Schubladen. Der Krimmler Bürgermeister sollte 
sich ein Beispiel an seinen Vorgängern nehmen und 
sich an die Spitze derer stellen, die sich für die vor-
handenen Alternativkonzepte einsetzen, aber ebenso 
für die Bewahrung und den Schutz der einmaligen 
Natur ihrer Heimat auch für künftige Generationen.

Mag. Elvira E. Schiöberg und 
PD. Dr. Dag Schiöberg, 5743 Krimml

Kraftwerk Stegenwald: Fortsetzung Seite von Seite 11
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NATURSCHUTZFONDS

Naturschutzfonds fördert heimische 
Tier- und Pflanzenwelt 
 (LK)  Im vergangenen Jahr wurden über den Salz-
burger Naturschutzfonds rund vier Millionen Euro in 
eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten im gesamten 
Bundesland – vom wilden Wiesensaatgut bis zur Ge-
fahr durch ausgesetzte Goldfische – investiert. „Die 
gemeinsame Arbeit mit unseren Partnern, Gemeinden, 
Vereinen und privaten Personen hat dabei ein wichti-
ges Ziel: unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt in 
ihrer einmaligen Schönheit und Vielfalt zu bewahren“, 
so Naturschutz-Landesrätin Daniela Gutschi. Hier eine 
Auswahl von einigen unterstützten Projekten. 

Amphibienschutz
 Um Amphibien 
das Überqueren 
der Straßen zu er-
möglichen, werden 
deren Wanderstre-
cken im Frühjahr 
kontrolliert. Im Jahr 
2021 wurden an 32 
Abschnitten mit 
insgesamt 14,45 Ki-
lometern an spezi-
ellen Schutzzäunen 

26.272 Amphibien und Reptilien aus zwölf verschiede-
nen Arten erfasst. Zusätzlich werden an Viehsperren 
Aufstiegshilfen angebracht, da sie für kleine Wildtiere 
zu tödlichen Fallen werden können.

Artenschutz Fledermäuse
 Es wurden wichtige Maßnahmen für den landes-
weiten Fledermausschutz umgesetzt, darunter die 
laufende Betreuung bekannter Quartiere der nacht-
aktiven Tiere. Auch für fachliche Hilfestellung bei der 

Renovierung oder bei Funden von Quartieren sowie 
dem Umgang bei Findlingen wird gesorgt.

Goldfische gefährden heimische Arten
 Goldfische werden leider immer wieder in natürli-
chen Gewässern ausgesetzt. Dort vermehren sie sich 
rasch und stellen eine große Bedrohung für die Am-
phibien, insbesondere stark gefährdete und vollkom-
men geschützte Arten wie den Kammmolch oder den 
Laubfrosch, dar. Die Erhebung des Schadpotenzials 
durch ausgesetzte Fische, Maßnahmenvorschläge und 
Öffentlichkeitsarbeit stehen im Fokus des Projekts.

Wildes Wiesensaatgut
 Das Vorhaben umfasst den Aufbau einer für Salz-
burg gebietseigenen Wiesensaatgut-Produktion aus 
Wildbeständen. Mit Hilfe spezieller Geräte wird regi-
onales Saatgut von ausgewählten Spenderflächen 
in Zusammenarbeit mit sechs landwirtschaftlichen 
Partnerbetrieben in den sechs Salzburger Herkunfts-
regionen gewonnen.

Sumpf-Siegwurz
 Im Europaschutzgebiet „Streuwiese am Salzweg“ 
wurde 2016 mit Maßnahmen zur 
Bestandsstützung und -stärkung 
der Sumpf-Siegwurz im Rahmen 
eines über fünf Jahre laufenden 
Projekts begonnen. Bei dieser 
Streuwiese handelt es sich um 
einen Hotspot der Artenvielfalt 
am Fuß des Untersbergs. Der Be-
stand der seltenen Sumpf-Sieg-
wurz erwies sich dort auch 2020 
und 2021 als stabil.

Landesrätin Daniela Gutschi mit Bgm. Josef Weikinger 
(Strobl) und Projektleiter Bernhard Riehl im renaturierten 
Blinklingmoos in Strobl   © LAND SALZBURG / MELANIE HUTTER

Einbau einer Kleintier-Aufstiegs-
hilfe bei einem Weiderost 
© WILLI SCHWARZENBACHER

Wiesensaatgut-Gewinnung auf dem Loitzhof in 
Untertauern   © MARTIN GRÜNWALD

© HANNES AUGUSTIN
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Arbeitseinsatz im Rauriser Urwald
 Der Rauriser Urwald in Kolm Sai-
gurn ist eine besondere Attrak-
tion im Nationalpark Hohe Tau-
ern. Der Naturschutzbund hat dort  
Anfang der 1980er Jahre den Na-
turlehrweg „Rauriser Urwald“ auf 
dem Grund der Österreichischen 
Bundesforste eingerichtet und 
betreut diesen beliebten und viel 
begangenen Weg in Kooperation 
mit dem Nationalpark Hohe Tauern. 
In diesem Zusammenhang danken 
wir dem Ehrenobmann der Biotop-
schutzgruppe Pinzgau, Feri Fobl, 
herzlich für die jahrzehntelange 
umsichtige Betreuung des Weges, 
die er nun dem Fachbeirat des 
Naturschutzbundes Hans Huber 
übertragen hat, ebenso danken 
wir den seitens des Nationalparks 
engagierten Vertretern, insbeson-
dere Stefan Lerch und Direktor 
Wolfgang Urban für die Zusam-
menarbeit. Nach einer Vorbege-
hung, bei der die erforderlichen 
Maßnahmen besprochen worden 
waren, fand schließlich am 11. Juli 
ein Arbeitseinsatz mit mehreren 
Freiwilligen statt. Dabei wurden 
Nassstellen auf dem Weg beseitigt 
bzw. überbrückt, Wegmarkierun-
gen verbessert und ergänzt sowie 
mehrere massive rustikale Sitz-
gelegenheiten eingerichtet, um 
den Wanderern und Schülern im 
Bereich der Infohütte eine Rast-
möglichkeit anzubieten und auch 
auf einem Aussichtspunkt den 
Rundblick auf die Tümpel im urigen 
Gelände genießen zu können.  

 Die freiwilligen Helfer*innen 
nahmen bei den Arbeiten eine 
„tragende Rolle“ ein, denn es 
waren viele Holzteile und Gerät-
schaften über weite Strecken im 
Gelände zu transportieren. Beson-
ders hervorgehoben sei dabei Ab-
olghasem Noobakht, ohne dessen 
kräftigen Einsatz die Arbeiten wohl 
nicht so gut hätten bewältigt wer-

den können. Aber auch die Kräfte 
aller anderen Mitwirkenden (Heini 
Brennsteiner, Franz Exenberger, 
Hans Huber, Rainer Kschwendt, 
Barbara Pliessnig, Franz Ritzinger, 
Feri Robl und Hannes Augustin) 
waren gefordert und nötig, um den 
Naturlehrweg im Rauriser Urwald 
bestmöglich instand zu halten. 

WISSENSWERTES

Mit Bus und Bahn zum Wanderglück!
Gipfelsturm, Städtetour oder Seeumrundung: Zeit, neue Routen im  
ganzen Bundesland zu erfahren – im neuen online Wanderguide  
gibt’s über 100 Destinationen, die für jedermann  
und jedefrau leicht zu schaffen sind.

Jetzt losstarten:  
www.salzburg-erfahren.at

WIR BRINGEN  
DICH AUF  
TOUREN!

Salzburg Verkehr Wanderguide

Arbeitstrupp im Rauriser Urwald  © FERI ROBL (2)
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VERANSTALTUNGEN

WISENSWERTES

An den
Naturschutzbund 
Salzburg

Museumsplatz 2
A-5020 Salzburg

..........

Falls die Zahlung des jährlichen bzw. monatlichen Beitrages mit Einziehungsauftrag erwünscht ist:
Ich ermächtige den | naturschutzbund | Salzburg Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom | naturschutzbund | Salzburg auf meinem Konto gezogenen SEPA-Lastschriften ein-
zulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bankinstitut: ……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
IBAN:   AT _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _                    BIC: ………………………………...........................................................
Datum: .......................................  Unterschrift:  .............................................................................................................

SEPA-Lastschrift

Neumitglieder erhalten ein naturkundliches Buch gratis. 

Beitrittskupon + Buchgutschein

Name des Neumitglieds: ………………………………………………………………………………………………

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Geburtsdatum:    …………….......…    E-Mail:    ....………………………………………………………………

Datum:………………………………………………     Unterschrift:  ………………………………………………… 

Ja, ich/wir möchte/n zur Rettung und Bewahrung unserer Natur 
beitragen und die Arbeit des I naturschutzbund I Salzburg unterstützen
 mit einem frei gewählten Beitrag ab € 12,– /Monat (täglich kündbar: 
 € ..... Monat; per Lastschrift — siehe unten)
	 Einzelmitgliedschaft (€  36,– / Jahr)
	 Ermäßigte Mitgliedschaft (€ 26,– / Jahr)
 Familienmitgliedschaft (€ 44,– / Jahr)
 Fördermitgliedschaft (ab € 180,– / Jahr)

Bankverbindung:
Salzburger Sparkasse: IBAN: AT70 2040 4000 0000 6460, BIC: SBGSAT2SXXX
RAIKA Schallmoos: IBAN: AT29 3500 0000 0201 7002, BIC: RVSAAT2SXXX

Ich werde als Mitglied geworben von: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ich erkläre mich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.
	 www.naturschutzbund.at/mitglied-werden/298.html

AKTION
halber Mitgliedsbeitrag

für 2022
Wenn Sie, als registriertes Mitglied 
des Naturschutzbundes Salzburg, 
Neumitglieder werben, zahlen Sie 
selbst und alle von Ihnen neu ge-
worbenen Mitglieder für 2022 nur 
den halben Mitgliedsbeitrag.

(Bitte am Beitrittskupon auch den Namen 
des werbenden Mitglieds bekanntgeben.)

Storch  © Christian Mokri

✄
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